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Bauvoranfragen 
 
 

 
 
 
Sachverhalt: 
 
Der Bauherr beabsichtigt auf dem Baugrundstück die Errichtung zweier baugleicher, 
freistehender Einfamilienhäuser.  
Das Baugrundstück liegt im Geltungsbereich des qualifizierten Bebauungsplans „1. Änderung 
Brechgrube“ vom 27.05.1971 mit der Festsetzung als Allgemeines Wohngebiet (WA).  
 
Mit der Bauvoranfrage soll folgende Fragestellung geklärt werden:  
 
 Ist das Vorhaben an der im Lageplan gekennzeichneten Stelle genehmigungsfähig (mit 

roter Linie gekennzeichnet)?  
 
Das Vorhaben verstößt gegen die im Bebauungsplan festgesetzte Baugrenze, da das im 
südlichen Grundstückbereich geplante Wohnhaus vollständig außerhalb der Baugrenze und 
somit in den nichtüberbaubaren Grundstücksflächen errichtet werden soll.  
 
Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans wurde bisher nicht in vergleichbarem 
Umfang von der entsprechenden Vorschrift befreit.  
 
Zudem liegen die Voraussetzungen für eine Befreiung nach § 31 Abs. 2 BauGB nicht vor. 
 
Vertagungsfähig:  nein 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Der Bauausschuss lehnt das Vorhaben sowie die erforderliche Befreiung ab 
und versagt das gemeindliche Einvernehmen. 
 
   

 
 
gez. Klaus Kaufmann 

Errichtung zweier baugleichen, freistehenden Einfamilienhäuser 
Feldstetten, Birkenstraße 



Bürgermeister 
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